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Innovation kommt durch den Transfer und die Neu-
kombination des Wissens zahlreicher Akteure aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zustande. 
Hochschulen und Einrichtungen der außeruniversitä-
ren Forschung (AUF) können hierzu einen wichtigen 
Beitrag leisten. Eine Kultur des Wissenstransfers hat 
sich in diesen Einrichtungen aber bisher nicht in aus-
reichendem Maße bilden können. Deutschland kann es 
sich allerdings nicht leisten, auf die gesellschaftliche 
und ökonomische Nutzung exzellenter Forschungser-
gebnisse zu verzichten. Das Ziel des Erkenntnis- und 
Technologietransfers sollte daher einen höheren Stel-
lenwert in den Forschungseinrichtungen und in der 
F&I-Politik erhalten. Gut entwickelt ist hingegen die 
Förderung von Clustern, in denen sich Kooperation 
und Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft oft sehr effektiv organisieren lassen. Ein weite-
rer Ausbau ist hier nicht mehr angezeigt. 

Transfer intensivieren, Transparenz erhöhen

Die Expertenkommission begrüßt eine enge Koopera-
tion zwischen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die beteiligten Akteure haben aber 
unterschiedliche Anreize. Dennoch kann der Erkennt-
nis- und Technologietransfer so gestaltet werden, dass 
er der Freiheit der Forschung nicht entgegensteht. Da-
für muss es Transparenz schaffende Regelungen und 
Selbstverpflichtungen für diese Kooperationen geben. 
Darüber hinaus sollte der Kulturwandel in Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen hin zu einer besse-
ren Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse deutlich 
forciert werden. Grundlage hierfür ist, dass die Orga-
nisations- und Anreizstrukturen ausreichend flexibel 
gestaltet werden. Zudem gilt es, die Governance des 
Erkenntnis- und Technologietransfers an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen selbst zu verbessern. 

Die Expertenkommission schließt sich den Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates an2, denen zufolge 
Forschungseinrichtungen eine Strategie für einen ver-

besserten Erkenntnis- und Technologietransfer erar-
beiten und konsequent umsetzen sollten.

Rechtliche Rahmenbedingungen des 
Transfers verbessern

Die Rahmenbedingungen des Zugangs zu und des 
Austauschs von Forschungserkenntnissen sind in den 
vergangenen Jahren verbessert worden. Die Exper-
tenkommission begrüßt ausdrücklich die zuletzt er-
folgte Verankerung von Open Access als Grundprin-
zip in der Forschungsförderung. Ebenfalls begrüßt sie 
die Bestrebungen zur Einführung einer allgemeinen 
Wissenschafts- und Bildungsschranke, mit der im 
Wissenschaftsbereich urheberrechtliche Restriktio-
nen für die Nutzung digitaler Quellen eingeschränkt 
werden. Damit wird die Freiheit von Forschung und 
Lehre verbessert. Jedoch sollte sich die Bundesregie-
rung in der kommenden Legislaturperiode nicht auf 
diesen Erfolgen ausruhen. Die Expertenkommission 
erneuert ihre Forderung nach der Einführung einer 
Neuheitsschonfrist im Patentrecht, die Zielkonflik-
te für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
hinsichtlich der akademischen und kommerziellen 
Verwertung von Forschungsergebnissen entschärfen 
würde. 

Gründungs- und Transferkompetenzen erhöhen

Neue Ideen und Erkenntnisse werden oft nicht ge-
nutzt, weil es den Forschenden an den notwendigen 
Kompetenzen fehlt, die gewonnenen Erkenntnisse 
über den akademischen Kontext hinaus zu vermitteln. 
Ausgründungen aus Hochschulen und AUF stellen ei-
nen wichtigen Transferkanal dar, der eine Verwertung 
und Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse er-
möglicht. Derzeit wird das Potenzial für akademische 
Ausgründungen nicht ausreichend genutzt. Hoch-
schulen sollten sich deshalb verstärkt bei der Einfüh-
rung oder Weiterentwicklung von Curricula zur Ver-
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mittlung von Gründungs- und Verwertungswissen auf 
der gradualen und postgradualen Ebene engagieren.
 
Talentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern stehen neben akademischen Karrierepfaden auch 
attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten in Wirtschaft 
und Gesellschaft offen, in denen sie neue Methoden 
und Forschungserkenntnisse zur Anwendung bringen 
können. Solche Karriereoptionen werden bisher in 
der strukturierten Graduiertenausbildung oft vernach-
lässigt, sollten zukünftig aber als weiterer Transferka-
nal stärker unterstützt werden. 

Marktzugang unterstützen 

Darüber hinaus sollten die Transferstellen der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen ihr Unterstüt-
zungsangebot auf die Phase der Vorbereitung des 
Marktzugangs ausdehnen und professionalisieren. 
Sie sollten gezielt Plattformen schaffen, auf denen 
Forschungseinrichtungen ihre Erkenntnisse präsen-
tieren und sich mit Unternehmen über die jeweiligen 
Bedarfe austauschen können. Allerdings ist es nicht 
sinnvoll, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler generell zur selbstständigen Vermarktung 
ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse angehalten 
werden. Technologietransfer ist vielmehr arbeitsteilig 
zu organisieren, damit Spezialisierungsvorteile erhal-
ten bleiben. 

Clusterpolitik neu justieren

Gerade in Clustern lassen sich die Kooperation und 
der Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft oft sehr effektiv organisieren. Clusterpolitische 
Maßnahmen sind sowohl auf Bundes- als auch auf 
Länderebene inzwischen fester Bestandteil der F&I-
Politik – wenngleich über die Phase der Entstehung 
und des anfänglichen Wachstums hinaus selten eine 
hinreichende ökonomische Legitimation für politi-
sche Marktinterventionen besteht. Gleichzeitig sind 
die langfristigen Innovationseffekte von Clusterpoli-
tik derzeit kaum verlässlich abschätzbar. Die Exper-
tenkommission hat vor diesem Hintergrund bereits in 
der Vergangenheit davor gewarnt, dem Instrument ein 
zu großes Gewicht zukommen zu lassen. Zwar sind 
Agglomerationseffekte wichtig für innovative Aktivi-
täten. Sie können auch durch Maßnahmen der F&I-
Politik gefördert werden – allerdings können sie nicht 
erzwungen werden. 

Bisher hat die Clusterförderung eine große Anzahl 
von Clustern erreicht. Es ist davon auszugehen, dass 
sich die Fördereffekte sukzessive abschwächen, wenn 
zunehmend nur noch bereits entwickelte Cluster eine 
Förderung erfahren. Die Expertenkommission emp-
fiehlt daher, die Fortsetzung der Clusterförderung auf 
Bundesebene kritisch zu überdenken. Insbesondere 
sollte der Spitzencluster-Wettbewerb vorläufig keine 
Fortsetzung erfahren, auch wenn dieser erste positi-
ve Fördereffekte gezeigt hat. Die bisherige Cluster-
politik trägt außerdem die Gefahr einer übermäßigen 
Konzentration auf regionale Netzwerke und einer 
damit verbundenen regionalen Abschottung in sich. 
Die Expertenkommission befürwortet Maßnahmen, 
die Abschottung verhindern und ein sogenanntes 
Delock-in zum Ziel haben. Das Förderprogramm des 
BMBF zur Internationalisierung von Clustern wird 
daher ausdrücklich begrüßt. In gleicher Weise sollten 
Maßnahmen zur Verhinderung von Lock-in bei eta-
blierten Technologien und zur Orientierung hin zu 
neuen Technologien entwickelt werden, die so eine 
Neuausrichtung der Clusterpolitik zusätzlich beför-
dern könnten.
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